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 Steins Pod
Ausgabe vom 9.12.2009

Sehr geehrter Zuhörerin,

sehr geehrter Zuhörer,
vielleicht kennen Sie den Witz:

Ein Angestellter zu seinem Chef: „Sie haben mir mehr Geld versprochen, wenn Sie zufrieden sind, Chef.“ Antwortet der Chef: „Wie kann ich zufrieden sein, wenn Sie mehr Geld wollen …“
Da möchte ich doch gleich antworten: Mehr Geld lohnt ja auch gar nicht. Das geht sowieso weitgehend an Steuern und Abgaben drauf.

Wirklich?

Na gut – es geht auch anders. Und genau darum dreht sich diese Ausgabe des Pods:

So erhalten Mitarbeiter 2010 mehr Entgelt ohne Mehrkosten für Ihr Unternehmen

Doch bevor es losgeht, wie immer der Hinweis: Sie können das Manuskript zu diesem Pod unter www.steinsblog.de herunterladen. Gratis. Und wenn Sie auf steinsblog.de auf die Kleinanzeige mit der Überschrift „Mit der kostenlosen Zeugnismaschine entschlüsseln Sie Ihr Arbeitszeugnis blitzschnell“ klicken, können Sie sich gleich noch eine Zeugnis-Dechiffrierhilfe herunterladen, die Ihnen so machen Aha-Effekt bereiten wird. Kostenlos natürlich.

Doch nun zum Thema:

Vor allem zum Jahresanfang stecken viele Unternehmen in einem Dilemma: Die Mitarbeiter sollten möglichst eine kleine Entgeltaufbesserung erhalten. Die meisten Beschäftigten haben sich das verdient und angesichts der steigenden Kosten oftmals auch nötig. Andererseits können sich die Betriebe hohe Mehrausgaben einfach nicht leisten – zumal eine Gehaltsaufbesserung meist auch steigende Lohnnebenkosten bedeutet. 
Sie können es besser machen: 

Es gibt auch im Jahr 2010 einige Entgeltextras, die steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. Mit diesen „Bonbons“ können Sie Mitarbeiter ohne Mehrkosten für das vergangene Jahr belohnen und für das neue motivieren. Möchten Sie Mitarbeitern zusätzlich zum laufenden Entgelt ein Extra zukommen lassen, ist dessen korrekte Beurteilung besonders wichtig. Bei allen Leistungen müssen Sie wissen, ob die Zugabe steuerfrei und/oder beitragsfrei in der Sozialversicherung ist.

Dabei gilt: Grundsätzlich folgt das Sozialversicherungsrecht dem Steuerrecht. Das bedeutet: Ist eine Leistung steuerfrei, ist sie in der Regel auch sozialversicherungsfrei. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) sind alle einmaligen Einnahmen, laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse sowie ähnliche Einnahmen, die

• zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahlt werden und

• lohnsteuerfrei sind, nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen und damit sozialversicherungsfrei.

Einige lohnsteuerpflichtige Zugaben können Sie pauschal versteuern und damit ebenfalls Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung erreichen. Auch diese Leistungen stellen also noch relativ günstige

Entgeltaufbesserungen dar. In der Tabelle unten finden Sie die attraktivsten Zugaben, die Sie den Mitarbeitern 2010 ohne oder mit geringen Lohnnebenkosten überlassen können.

Achtung: Sind die Extras sozialversicherungsfrei, zählen sie auch nicht zum Arbeitsentgelt. Das bedeutet, sie fallen nicht ins Gewicht, wenn es z. B. um die Überschreitung von Entgeltgrenzen (die 400-€-Grenze bei Mini-Jobbern) oder die Überschreitung der Jahresarbeitsentgeltgrenze geht.

Daneben existieren einige Zuwendungen an Mitarbeiter, die zwar steuer- und sozialversicherungspflichtig sind, aber nicht zum regelmäßigen Arbeitsentgelt zählen. Sie bleiben also ebenfalls immer

dann außer Ansatz, wenn Sie überprüfen wollen, ob eine Entgeltgrenze überschritten wird. Um bei der nächsten Betriebsprüfung keine böse Überraschung z  erleben, sollten Sie, insbesondere wenn es um Entgeltgrenzen geht, ganz genau prüfen, ob eine Zuwendung wirklich nicht zum Arbeitsentgelt

zählt und welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen.

Die besten Zuwendungen sind:

· Arbeitskleidung. Die Bereitstellung ist weder steuer- noch abgabenpflichtig. 

· Aufmerksamkeiten aus persönlichem Anlass, sofern der Wert 40 Euro pro Mitarbeiter nicht übersteigt. Achtung: Bargeld ist nicht erlaubt.

· Bahncard – sofern der Mitarbeiter so viel Zug fährt, dass das Unternehmen die Kosten für die Card wieder reinholt. Dann kann der Arbeitnehmer sie auch privat so viel nutzen, wie er will. Es fallen keine Steuern und Abgaben an.

· Betriebsveranstaltungen: Wenn es nicht mehr als 2 Veranstaltungen pro Jahr sind und die Kosten nicht mehr als 110 Euro/Jahr pro Mitarbeiter betragen, ist auch das kein Problem.

· Darlehen des Arbeitgebers: Bis 2.600 Euro können sie zinsfrei sein und es fallen keine Abgaben und Steuern an. Ist der Darlehensbetrag höher, muss eine marktübliche Verzinsung erfolgen.

· Erholungsbeihilfen: Jedem Mitarbeiter können Sie 156 Euro Erholungsbeihilfe pro Jahr zahlen. Für seinen Ehepartner 104 Euro und für jedes Kind 52 Euro. Wenn Sie die Zahlung mit 25 % pauschal versteuern, fallen für den Arbeitnehmer für dieses zusätzliche Urlaubsgeld keine Steuern und Sozialabgaben an. Er erhält es brutto für netto.

· Essenszuschüsse können Sie ebenfalls gewähren und mit 25 pauschal versteuern. Guten Appetit!

· Sachzuwendungen, dazu gehört der Benzingutschein, sind im Wert von bis zu 44 Euro/Monat abgaben und steuerfrei. Achtung: Bei Gutscheinen muss die zu gewährende Leistung genau beschrieben sein. Ein Wert darf aber nicht draufstehen.

· Und natürlich – die Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge.

Sie sehen, ein bisschen was geht immer. Man muss nur wissen wie. Aber dafür haben Sie ja mich …

Das war es auch schon wieder für heute. In der kommenden Woche hören wir uns wieder. Vergessen Sie nicht, sich unter www.steinsblog.de das Manuskript zu diesem Pod herunterzuladen. Dort können Sie alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und wenn Sie schon mal auf der Seite sind, klicken Sie gleich mal auf die Kleinanzeige Mit der kostenlosen Zeugnismaschine entschlüsseln Sie Ihr Arbeitszeugnis blitzschnell“.  Der GRATIS-Download, der sich dahinter verbirgt, ist richtig interessant und spannend.

Und bis wir uns Wiederhören, vergessen Sie bitte nicht: „Lächeln ist das Kleingeld des Glücks“. Das sage nicht ich, dass sagte Heinz Rühmann. Deshalb: Lächeln Sie – und ernten Sie Glück!
Tschüß bis zur nächsten Woche

Ihr Günter Stein

„Mehr Geld“ 


ohne „Mehrkosten“ 2010
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Plus Gratis-Download:


Die kostenlose Zeugnis-Entschlüsselungsmaschine














